
Ortsübliche Bekanntmachung 
 

 

Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick fasste am 19.12.2024 in seiner 6.öffentlichen Sitzung mit Beschluss-
Nr.54/6/19/12/2024 nachfolgenden Beschluss: 
 
Der Stadtrat stellt den Jahresabschluss zum 31.Dezember 2020 der Stadt Bad Lausick wie folgt fest: 
 
Ergebnisrechnung mit einem 
 

ordentlichen Ergebnis von 538.848,35 € 

Sonderergebnis von 418.135,15 € 

Gesamtergebnis von 956.983,50 € 

Verrechnungen eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem 
Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO  

648.265,91 € 

verbleibendes Gesamtergebnis 1.605.249,41€ 

 
Ergebnisverwendung: 
 

Zuführungen an die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses  

1.187.114,26 € 

darunter: Zuführung aus Verrechnungen gemäß 72 Absatz 3 Satz 3 
SächsGemO 

648.265,91 € 

Zuführungen an die Rücklage aus Überschüssen des 
Sonderergebnisses 

418.135,15 € 

darunter: Zuführung aus Verrechnungen gemäß 72 Absatz 3 Satz 3 
SächsGemO 

0,00 € 

 
Finanzrechnung mit einem 
 

Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.133.953,08 € 

Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit -347.231,50 € 

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (-) 786.721,58 € 

Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit -1.749.168,67 € 

Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr  -962.447,09 €  

Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 1.031.291,94 € 

Überschuss oder Bedarf (-) an Zahlungsmitteln 68.844,85 € 

Saldo aus Kassenkrediten  0,00 € 

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr  68.844,85 € 

 
Vermögensrechnung mit einer 
 

Bilanzsumme von 66.903.285,01 € 

 darunter   

-Basiskapital 26.516.030,78 € 

 darunter nicht verrechnungsfähiger Anteil nach § 72 Abs.3 Satz 4   
SächsGemO  

9.468.138,23 € 

-Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 7.560.363,87 € 

 darunter aus Verrechnung gemäß § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO 1.710.372,86 € 

-Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 700.525,60 € 

 darunter aus Verrechnung gemäß § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO  
 einschließlich Übertragung gemäß § 24 Abs.3 Satz 2 SächsKomHVO     

191.480,81 € 

-Fehlbeträge 0,00 € 

 
 



 
Der Stadtrat nimmt den Bericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.Dezember 2020 der 
Stadt Bad Lausick vom 25.Oktober 2024 zur Kenntnis. Die durchgeführte örtliche Prüfung hat zu keinen 
Einwendungen geführt, die einer Feststellung des Jahresabschlusses 2020 entgegenstehen. 
 
 

Bad Lausick, den 24.01.2025 
 
 
Hultsch 
Bürgermeister   
 

 

Der Jahresabschluss 2020 mit Rechenschaftsbericht und Anhang liegt dauerhaft zur Einsichtnahme 
während der Öffnungszeiten im Rathaus, Kämmerei, öffentlich aus.  
 
 
Bad Lausick, den 24.01.2025 
 
 
Hultsch 
Bürgermeister   
 

 


